Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/1277 

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Reinhold Strobl (SPD): 

Ist damit zu rechnen, dass in Bayern das Sporttauchen mit Atemgeräten in das Bayerische Wassergesetz (BayWG) im Artikel 21 als grundsätzlicher Gemeingebrauch wie etwa Baden, Waschen und Eissport gestattet wird, um den bürokratischen Aufwand kostenpflichtiger Einzelgenehmigungen für Kommunen und Wassersportler zu beenden?
Antwort des Staatsministeriums Umwelt und Gesundheit 

Der Landtag hat sich in der 13. Legislaturperiode im Rahmen eines Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und des Bayerischen Wassergesetzes ausführlich mit der Frage des Sporttauchens auseinander gesetzt und schließlich die heute bestehende Regelung geschaffen. Danach wurde den Kreisverwaltungsbehörden die Möglichkeit eingeräumt, Gewässer oder Gewässerteile zu bestimmen, in denen unter anderem das Tauchen mit Atemgerät als Gemeingebrauch zulässig ist. Damit ist eine unbürokratische Erleichterung für unsere Sporttaucher erreicht worden. Eine generelle Einordnung des Sporttauchens unter den Gemeingebrauch wurde jedoch mit Rücksicht auf Erfordernisse des Naturschutzes nicht vorgenommen. 
Die von der Mehrheit des Landtags getragene Regelung im Bayerischen Wassergesetz stellt einen sachgerechten Kompromiss zwischen den Interessen des Sporttauchens und den Erfordernissen des Natur- und Artenschutzes und der Fischerei dar. Die Staatsregierung sieht keinen Anlass für eine andere Regelung im Sinne der Anfrage des Abgeordneten Reinhold Strobl. 

Dass es Interessensunterschiede zwischen Sporttauchern, Fischern und dem Naturschutz gibt, zeigt auch eine Popularklage, die der IG-Tauchen in Bayern e.V. am 14.11.2008 erhoben hat. Der Landtag ist diesem Verfahren beigetreten. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass auch die Mehrheit des Landtags im Tauchen mit Atemgeräten keinen „allgemein zulässigen Gemeingebrauch eines Gewässers“ sieht. Im Weiteren wurde dargelegt, dass der Freizeitsport keinesfalls Rückzugsmöglichkeiten von Tieren, insbesondere in den Wintermonaten, beeinträchtigen dürfe. Im Übrigen seien im gesamten Bereich des Freistaates ausreichende Möglichkeiten zur Ausübung des Tauchsports gewährleistet. Dem ist aus Sicht der Staatsregierung nichts hinzuzufügen. 
